
Wasserverband Nordschaumburg
Am Holzplatz 17
31698 Lindhorst

Seit 1952 Ihr zuverlässiger kommunaler Dienstleister  
im Schaumburger Land und am Steinhuder Meer

Verbandsvorsteher:
Jörn Wedemeier

Geschäftsführer:
Andreas Janning

Bankverbindungen:
Sparkasse Schaumburg (BLZ 255 514 80) Kto.-Nr. 488 224 098 
IBAN: DE21 2555 1480 0488 2240 98, BIC: NOLADE21SHG 
Volksbank in Schaumburg eG (BLZ 255 914 13) Kto.-Nr. 601 320 100 
IBAN: DE56 2559 1413 0601 3201 00, BIC: GENODEF1BCK

Kontakt: 
Telefon 		 Telefax
05725/9413-0 	 05725/9413-99
E-Mail: kundencenter@wasser-nordschaumburg.de
Internet: www.wasser-nordschaumburg.de

Sprechzeiten:  
Mo.-Do. 8.30 -15.00 Uhr  
Fr. 8.30 -12.00 Uhr  
und nach Vereinbarung

Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort, Ortsteil

Flur Flurstück Art des Gebäudes

ANTRAG AUF ANSCHLUSS AN DAS TRINKWASSER-VERSORGUNGSNETZ

Grundstückseigentümer (jetzige Anschrift)

Unter Anerkennung der AVBWasserV und der Wasserlieferungsbedingungen über den Anschluss von Grundstücken an die 
öffentliche Wasserversorgungsanlage sowie der Wasserabgabensatzung und den Anschlussbedingungen des WVU in der 
jeweils geltenden Fassung beantrage(n) ich/wir für das Grundstück

die

a) Formblatt „Anmeldung für die Ausführung einer Wasseranlage“ mit Unterschrift der Installationsfirma
b) Katasteramtlicher Lageplan Maßstab 1:500 mit Gebäude und Grenzen 
c) Grundrisszeichnung mit Angabe des vorgesehenen Anschlussraumes (DIN 18012) 
Hinweis: Die Bearbeitung des Antrages ist nur bei Vollständigkeit der Unterlagen möglich.

Hinweise zum Datenschutz 
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt auf Grundlage eines Vertrages gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO sowie gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. e DSGVO in 
Verbindung  mit § 2 AVBWasserV. Freiwillige Angaben zur schnelleren Kontaktaufnahme erfolgen auf Grundlage Ihrer Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.  
Weitere Informationen zum Datenschutz - insbesondere zu den Informationspflichten nach Art. 13 und Art. 14 DSGVO - erhalten Sie auf unserer Internetseite unter  
https://www.wasser-nordschaumburg.de/kundenservice/downloads/formulare.html oder bei Bedarf in unserer Hauptverwaltung Am Holzplatz 17 in 31698 Lindhorst.

Ich/wir verpflichte(n) mich/uns, die entstehenden Kosten zu übernehmen. Ich bin/wir sind bereit, auf Anforderung einen Kostenvorschuss 
für die Herstellung der Hausanschlussleitung zu zahlen.
Ich/wir verpflichte(n) mich/uns, die Hausinstallation (Kundenanlage) nur durch einen vom Verband zugelassenen Installateur nach den 
gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen, den anerkannten Regeln der Technik, z.B. den DVGW-Bestimmungen, der DIN 1988 und DIN 
EN 1717, herstellen zu lassen. Der Installateur hat Kenntnis von den vorstehend genannten Bestimmungen. Er hat sie einzuhalten und die 
Gewähr für eine ordnungsgemäß installierte Anlage zu übernehmen.

Dem Antrag sind beizufügen:

Vor- und Nachname, Firmenname

Straße, Haus-Nr. PLZ, Ort

Telefon (freiwillig) E-Mail (freiwillig)

Ort, Datum Unterschrift des Grundstückseigentümers

Herstellung des Wasasseranschlusses     
incl. Bauwasseranschluss.

Herstellung des Wasseranschlusses. Änderung des Wasseranschlusses. 

Eigennutzung Fremdnutzung Anzahl Personen
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